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Beilage m. «

Die Direkzion des Erziehungswesens des Kantons Zürich

an die Zürcherische Schulsynode.

Herr Präsident!

Herren Synodalen!

Es hat die'Direkzion deö Erziehungswesens den von der
Schulsynode in ihrem durch die Vorsteherschaft unterm 26. August

1850 abgegebenen Berichte ausgesprochenen Wunsch: „daß die
Staatsbehörden, resp, der Erziehungsrath, den Verlag der
Lehrmittel naa) Ablauf der Verträge mit den betreffenden Buchhandlungen

übernehmen möchte," einer genauen Prüfung unterworfen,
und besreut sich, der Schulsynode das Ergebniß dieser Prüfung
in dem mitsolgenden vom h. Regiernngsrathe nach Einsicht eines
Antrages der Direkzion gefaßten Beschlusse mittheilen zu können.

Mit vollkommener Hochschätzuug!

Zürich, den 23. Februar 185k.

Namens der Direkzion des Erziehungswescnö:

Der Direktor des Erziehuugöwcscns;

0. A. E scher.


	Beilage IIIa : die Direktion des Erziehungswesens des Kantons Zürich an die Zürcherische Schulsynode

